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f®«d)tt>et$ertfd)e WUiitüt>$titun&.
Organ in fcfywetjentcfyen Ermee*

Per Scferoeij. jHilttär3eit|'d)rtft XXIV. -3ah,rgattg.

Öafel, 27. ©ept IV. 3a$rö'ang. 1858. Mr. V« u. Tf.
$>te fc^weijerififee aJlilttärjeitung erfebeint zweimal in beräffiodje, jeweilen SJiontagc* unt «Tonncrftag? 8T&ct.rt?. Ter «Drei? bi«

(Snbe 1858 ift franco burdj bis gange ©t^wetg gr. 7. —. 3Me 93efte(lungen roerben birect an tte SScrtagflfianbfung „bie $cl)a>tie-
^aufer'fctje DertatjsliurljbanMunfi in fjcifel" abreffirt, ber Setrag roirb bei ben auswärtigen Abonnenten burd) Uladinabmc erhoben.

18erantroortlfd)e SRebattion: Jpatt« SBielanb Äommanbant.

3fbonnemeutö auf bie «Schweijerifche Militärs
jeitung werben ju jeber 3eit angenommen; man
mufj. fleh bepbalb an Pa* nächftgelegene ?#oftamt
ober an bie ®<h>eiahavrr1«v.'fche &erlag$bucbbanb*
lung in SSafel wenben; bie bisher erfchienenen
Slnmmern werben, fo weit ber Starrath an*»
reicht, nachgeliefert.

SSeantinortuug her 3ßreiäfrage be* 2$orftan*
be* her fcbtnet$erifchen SWilitärflefellfchaft

burd) J&errn Äommnn&ant S^iüUcr.

(©cbluß.)
Slm britten Ucbungötage ber 3$ataiflönöfcfeule

ift bie SDlannfcbaft mit SEcrjirpatronen (etwa to
Stücf per ÜRann) ju perfefeen/ um ibr ein möglicbft
bem wirflidjen ©efedjt entfpredjenbeö Bilb ju ge-

wäbrcn unb fte an Slebtfamfeit auf lit Äommanboö

trog bem ^länflcrfcuer unb bem biöher noch

nicht geübten Schießen in größeren Slbtbeilungen

ju gewöhnen.

3ur Beförbcrung beö militärifchen SBiffenö unb

ber münfchetiöniertben gortbilbung ber Offtjiere
ftnb an ben 9tadjmittagcn wieberholt borpoften*
auffteüungen in ocrfdjiebenem Serrain ju nefemen

unb fönnen biefelben am Schluß ber Hebungen

burch eine ben geinb marfirenbe Slbtfeeilung (j. B.
Ue teilen Sägerfompagnten) angerufen werben.

Ter 25. Scfeultag ift für eine größere Watfcb*
unb ©efedjtöübuug (namentlich im Sofalgefedjt)
oerbunben mit SDlarfdjftcberbcttö- unb gclbwacfe*

bienft ju oerwenben. (Söwirfe im greteti abgelocht.)

gür biefe Uebung hat tat Bataillon ebenfaüö

Patronen ju faffen. berfelben hat eine Dtefognoö«

jirung beö ©efecfetöfelbcö burch lie Staböofftjiere
unb biejenigen jüngeren Offt&iere oorauöjugehen,
welcfee alö Slfpiranten Unterricht im Stefognoöjircn
gehabt höben. Sö werben tfeeilö Sroquiö ber ©c-

genb entworfen unb eingereicht, tfeeilö Berichte

über ben Verlauf beö ©efeefeteö (Delationen) er-

flattet.
Tet Vormittag beö 26. Scfeultageö wirb ju

einer SKepetition ber Solbaten* unb 93. unb S.*ScPule

(erfterc burefe bie jüngeren Offtjiere unb älteren Un¬

terofftjiere, legiere burch bie ipaupttcute fomtnan«

birt), ber Macbmittaa, jnr StBieberfeotung ber Ba-
taiüonöfcfeufe perwenbet.

Slucfe ber 21. Schuttag ift für eine aügemeine
Stepetition beö wäferenb ber Scfeule ©eübten
beftimmt Tev eibg. Snfpeftor beö betreffenben
Äantonö, welcher mutfemaßtid) wäferenb ber legten
Scbttltiige jur Snfpeftion anwefenb fein wirb, feat

fonaefe alle ©elegcnfeeit • bie Seiftungen ber Sruppen

grünbtiefe ju prüfen.
hierbei ift freilich ber SBunfcb auöjufprecben,

lai lai Scfeutbatatüon nicht bloö auf Um Sgcr*
jfrplag, fonbern j, 23; am Macbmittaa. auf lern
Scrrain manöorirc, eine Borpoftenauffteüung nefemc

unb bcrgtcicfectt mefer.
Slm legten ber 28 Sdj ut- (4. Sonn-)tage wäre

bann am jeitigen {Morgen ober naefe bem grüfe-
gotteöbienft Ue 2)etai!infpeftion ber Bewaffnung,
Sluörüftung, befleibung unb beö Snfeatteö beöSor-
nifterö oorjunefemen.

Mach biefer feat bie Snttaffung beö Scfeulbatait-
tonö ju erfolgen.

* #
#

Stm Schluß ber Söfung beö erften Tbcilt lev
oortiegenben grage foü in gofgenbem biejenigen
Borauöfcgungen unb Bebingungen, öermöge beren

ber Snfonterierefrut im gefegtiefeen SDtinimum oon

28 Sagen felbbienftfäfeig ju madjen ift, jufammen-
gefaßt werben:

1. Sentralifation beö Unteiricfeteö unb momog*
liefe Äafernirung ber Refruten, fowie Slb-

feattttng ber Scfettte innert 28 attfeinanber-
fotgenber Sage.

2. Tie Sr.crjirftaffen ftnb niefet ju ftarf (bttrefe-

fcfenitttfd.) etwa ju 12 Sülann) ju macben.

3. Tk SJiannfchaft wirb fofort am Sinrücfiingö-
tage möglidjft ooüftänbig bewaffnet unb ani*
gerüftet.

4. Sö ift ein angemeffener SBecfefet oon tfeeorc*

tifefeem unb praftifefeen Unterriefet burcfeju*

führen. Slud) foü balb möglicfeft eine «Berbinbung

beö Unterrichtö ohne ttnb mit ©ewehr

eintreten.

^ Allgemeine

^Schweizerische Militär-Zeitung.
Organ der schweizerlschen Armee.

Der Schweiz. Militärzeitschrist XXIV. Jahrgang.
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Beantwortung der Preisfrage deö Vorstandes

der schweizerischen Militärgesellschaft
durch Herrn Kommandant Müller.

(Schluß.)
Am dritten UcbungSrage der BataillönSschule

ist dic Mannschaft mit Exerzirpatroncn (etwa 10

Stück pcr Mann) zu verschen, um ihr cin möglichst
dem wirklichen Gefecht cnlfprcchendeS Bild zu ge.

wahren und sie an Achtsamkeit auf die Kommandos

trotz dem Plänklcrfcuer und dem bisher noch

nicht geübtcn Schicßcn in größcren Abtheilungen
zu gewöhnen.

Zur Beförderung des militärischen Wissens und

der wünfchenSwcrlhen Fortbildung der Ofsiziere
sind an den Nachmittagen wiederholt Vorposten,
aufstellungen in verschiedenem Terrain zu nchmcn

und können dtcfelben am Schluß dcr ttcbungcn
durch clne den Feind martirende Abtheilung (z. B.
die beiden Jägerkompagmen) angerissen wcrden.

Der 26. Schultag ist für eine größere Marfch-
und Gefechtsübung (namentlich im Lokalgcfccht)
verbunden mit Marfchsichcrhctts. und Feldwach-
dienst zu verwenden. (ES wird im Freien abgekocht.)

Für diefe Ucbung hat daö Baralllou ebenfalls

Patronen zu fassen. Derfelben hat eine RekognoS.

zirung des GefechtSfeldcS durch die Stabsofstzierc
und diejenigen jüngeren Ofstziere vorauözugehcu,

welche alö Afpiranten Unterricht im RekognoSziren

gehabt haben. ES werden theils Croquis der Ge.

gend entworfen und eingereicht, theils Berichte
über den Verlauf deS Gefechtes (Relationen)
erstattet.

Der Vormittag deS 26. SchultageS wird zu

einer Repetition dcr Soldaten, und P. und K.-Scdule
(erstere durch die jüngeren Ofstziere und älteren Un.

teroffiziere, letztere durch die Hauptleute komman.
dirt), der Nachmittag ,ur Wiederholung der
BataillönSschule verwendet.

Auch der 27. Schultag ist für eine allgemeine
Repetition des während der Schule Geübten
bestimmt Dcr eidg. Jnfpcktor dcS betreffenden
KantonS, welcher muthmaßlich während der letzten

Schultage zur Inspektion anwefend fein wird, hat
fonach alle Gelegenheit, die Leistungen der Trup.
pen gründlich zu prüfen.

Hierbei ist freilich der Wunsch auszusprechen,
daß daS Schulbataillon nickt bloS auf dem Exer-
zkrplatz, sondern z. B. am Nachmittag auf dem

Terrain manövrire, eine Vorpostenaufstcllung nehme

und dergleichen mehr.
Am letzten der 28 Schul. (4. Sonn.)tage wäre

dann am zeitigen Morgen oder nach dem Früh-
qottcsdienst die Detailinspektion der Bewaffnung,
Ausrüstung, Bekleidung und des Inhaltes deö

Tornisters vorzunehmen.
Nach dieser hat die Entlassung dcS Schulbatail-

lonö zu erfolgen.

Am Schluß dcr Löfung deS ersten Theils der

vorliegenden Frage foll in Folgendem diejenigen
Voraussetzungen und Bedingungen, vermöge deren

der Jnfanrerierekrut im gesetzlichen Minimum von
28 Tagen fclddienstfähig zu machen ist, zusammen-

gefaßt werden:

1. Centralisation des Unterrichtes und womöglich

Kasernirung der Rekruten, sowie

Abhaltung der Schule innert 28 aufeinander,
folgender Tage.

2. Dic Er.crzirttassen stud nicht zu stark (durch,
schnittltch etwa zu 12 Mann) zu machen.

3. Die Mannschaft wird sofort am Einrückll.ngö-

tage möglichst vollständig bewaffnet und

ausgerüstet.

4. ES ist ein angemessener Wechsel von theore¬

tischem und praktischen Unterricht durchzuführen.

Auch foll bald möglichst eine Verbin.
dung des Unterrichts ohne und mir Gewehr

eintreten.



5. Tk im «Heglement jufammcngefteütett Uebungen

ftnb nicht aüe oon gleicher Bebeutung

für bic gelbtücfetigfctt beö SJianncö. bafeer

ftnb tie einen oft/ lie anbern fetten ju üben,

hierüber feat ber Sageöbcfefet (ober eine

befonberö auöjugefeenfec f urje SEerjirbiöpofitiou)
tai SRötbigc anjuorbnen.

6. Tit Snftruftion muß bafein abjicfen. ben SJiann

fobalb alö möglich fclbftftänbig ju machen. -Daher

foüen bie Steftuten wenigftenö währenb
ber jweiten Sdjulbälfte baö ^ugen unb SRct*

nigen oon Sffiaffen unb Sluörüftungöftücfcn,

lai Sorttiftcrpadcn unb Äaputroüeti niefet

mefer unter ber fpejicüen Slufftdjt ber Unter*

inftruftoren ooriicfemen unb ift ftdj nur ju
überjeugen- lax) fic in biefen £)tcnftoerrid>
tungen feinrcicfeeiifee Sichcrfeeit erlangt feaben.

7. Sluf bic Sbcorie im 3tclfdjießcn unb lai Skt*
fdjießcn felbft ift bie größte Sorgfalt ju üer-

wenben.
8. Sn ber jweiten Scfeuifeätfte ift ber SJiann an

baö Sragen beö wirflidj gepaeften Sovuifterö
attmälig ju gewöhnen.

©tauben ivir hiermit für aüe biejenigen, welche

bem biirefefcfenittticfe fefer bebeutenben ©rab praf-
tifcher Slnfteiligfcit unfrer SJlannfcfeaft auö eigner

Erfahrung fennen, ben Beweiö geliefert ju feaben,

baß eö auf bem angebeuteten Sßege möglich ift,
ben SRcfruten im gcfcglicfeett SJlinimum oon 28 Sagen

felbbienftfäfeig ju machen, fo foll bod) bamit
niefet bie SSiinfdjbarfeit einer längeren Tanev lev
SRefrutenfcbule inStbrebe gefteüt werben. SJian wirb
ftefe unbebingt baju verfteben muffen, fobalb lie
Sbee, bie gefammte jnfanterie mit einer feefferen

Schießioaffe ju oerfefeen, fich oerwirfliefet, weil
bann baö Sictfcbießen ein bei weitem größereö

Ouantum Beit erforbert/ atö man biöber auf biefen

wichtigen Süetiftjweig perwenbet feat.

II.

„SBie fann in (Schulen unb 9Ößieberholung$rur*
fen für praftifebe Slnfteiligfcit unb größere
«Selbftftänbigfeit uon offtjieren unb Unter«
offtjieren ©effereö geleiftet werben, al* biet}
gegenwärtig ber ftail ift?"
^aben biöfeer bie Schulen unb SBicberfeolungö-

furfe bejüglicb ber praftifefeen Slnfteiligfcit uub
Sclbftftänbigfcit ber Offtjiere unb Untet offtjiere
niefet bie Srgebniffe geliefert, weldje trog ber furjen

Tauev biefer Äurfe erwartet werben fonnten,
fo ift unter ben Urfacfecn biefet unerfreulichen
SBafernehtnung in erfter Sinie Ue feetreffö ber
Sabreö übliche Snftruftionöweife, fowie bic eigentliche

Steüung, welcfee biefelbe bem Sabre anjuweifen

pflegt, ju bejeiefenen.

Sine Snftruftion, welche übetfubt, lax) fte felbft
nur SÜlittct, niefet aber 3wecf fein foü, welche
fowofel im -Bereich beö praftifdjen Untcrridjtcö wk
Ui inneren SMenftes unb oon Slnfang bii ju Snbe
ber Schuten unb SBicberfeolungöfurfe Slüeö fetbft
anorbnen unb fetbft auöfübren wiü, welche feine
fttifenweife gortbilbung beö Offtjierö unb Unter-

— 300 -
offtjierö auftrebt. fonbern — ftetö nur bie gelegentlich

ber,eibg. Snfpeftion auf bem SKerjirplag jtt
erringenben Sriumphe im Sluge — befliffen ift, lk*
felben wie SJlorionetten am gäbeben ju leiten, wirb
immer in ben erwähnten Bejiebungen geringe
SRcfultate erjieten.

Um Bef fereö ju leiften unb in ifere eigne

Stellung unb Slufgabe währenb ber Schufen unb

SBiebcrbolungöfurfe ridjtig ju würbigen, muß fte

ftcb juoörberft lie Unterfdjicbe flar madjen, weldje
jroifdjen biefen beiben Uebungen beftefeen.

Sn bie Schuten werben neu beförderte Offtjiere,
Unterofftjiere unb Äorporale fommanbirt ober
folefee, beren bisherige militärifcbe Seiftungen auf*
faücnb mangelhaft gewefen fint. Ueberbieß ift bie
SJlannfdjaft burefegefeenbö neu unb foü hier ihre
mititärifefee Sluöbilbung in aüen ©ienfljweigen bii
jur getbtiiehtigfeit erfealteu. Um beßwiüen ftnb
bic Schuten oon bebeutenb längerer £>auer, afö
bte SSiefeerfeofungöftirfe; benn biefe bejwecfen nur,
wk fcfeon ihr SRame befagt, eine SRepctition beö

bereitö Srternten. Ueberbieß ftnb bic Sabreö ber
Scfeutbataiüone aui Offtjieren, Unterofftjicren unb

Korporalen aller Bataillone — (unb jwar, gemäß
ben oben ermähnten Uifadjen, oon fehr oerfebic-
benen militarifdjen SMtbungögraben) — ju-
fammengefegt unb anfänglich einanber, wenigftenö

jum Sfeetl, ooüftänbig fremb. gür lie SSMcberbo*

lungöfurfc hingegen treten bie betreffenben Ba-
taillonöcabreö fd)on mit fefter organffeber ©tieberung

in ben Qtenft. Sluch ift biö auf einen
gewiffen ^unft bie Befaiintfcfeaft beö Äommanbanten
mit ber militärifefeen Oualiftfation feiner Offtjiere
unb biefer mit berjenigen ber Unterofftjiere unb
Äorporale oorauöjufcgen.

ipicrauö ift im Slflgcmeinen bie gotgerung ju
jiehen, baß bic Snftruftion währenb her Schufen
fowofel bejüglicb lei inneren ©ienftbetriebö, wie

lei praftifdjen Unterricbteö mefer in ben Borber-
grunb ju treten unb felbfttfeätiger einzugreifen hat,
atö währenb ber SBiebcrbolungöfurfe. Stber eine

rationelle SHilijtnftruftion wirb felbfl tn ben

Schuten unb noefe mehr in ben ©ieberljofungöfur»
fett biefeö Eingreifen/ tiefe Selbftthätigfeit auf baö
eben nur notfewenbige 301 inimum ju rebujiren
fueben, um bie Offtjiere unb Unterofftjiere möglidjft

praftifdj anfteuig unb fclbftftänbig ju madjen.
SBir glauben biefeö notfewenbige SJlinimum, auf

welcfeeö ftefe lie Snftruftion befdjränfen foll, bti
Behandlung beö erften Sfeeilö ber oortiegenben
grage fcfeon fo erfcfeöpfenb behanbelt ju haben, lai
wtr hier, um SSieberfeotungen ju oermeiben, im
Slügcmeinen auf lai bereitö im I. Sbeil ©efagte
perweifen bürfen. SJian wirb ftdj erinnern, lai
wir beftfebt gewefen ftnb, fofort mit Sintrttt ber
Sabreö in lie SRefrutenfcbule lai ganje innere
SJienftgctriebe benfetten ju überlaffen unb ifenen
auch wäferenb ber praftifdjen Uebungen mögtiefeft
©elegenfeeit jur fetbftftänbigcn güferung ber Sruppe
ju gewähren. Tabev befeferänfen wir unö hier nur
auf einige Slnbeutungen bejügticfe berjenigen SRe-

frutenfefeuten, welche ntefet. iu 28 aufeinanberfol*

6. Die im Reglement zusammengestellten Uebungen

stnd nickt alle von gleicher Bedeutung

für die Fcldtüchttgkeit dcS Mannes. Daher
stnd die einen oft, die andern selten zu üben.

Hierüber hat der Tagesbefehl (oder eine

besonders auszugebende kurze ExerzirdiSposttion)
daS Nöthige anzuordnen.

6. Die Instruktion muß dahin abzielen, den Mann
fobald alS möglich selbststandig zu machen. Da.
her sollen dte Rekruten wenigstens während
der zweiten Schuihälfte das Putzen und
Reinigen vou Waffen und Ausrüstungsstücken,
VaS Tornisterpackcn und Kaputrolleu nicht
mehr unter der speziellen Aufsicht der Unter,
instruktoren vornehmen und ist stch nur zu

überzeugen, daß sie in diefcn Dicnstvcrrich.

tungcn hinreichende Sicherheit erlangt haben.

7. Auf die Tbcorie im Ziclfchießcn und das Zicl.
schießen selbst ist die größte Sorgfalt zn ver.
wenden.

8. In dcr zweiten Schulhälftc lst der Mann an

das Tragen dcS wirklich gepackten Tornisters
allmälig zu gewöhnen.

Glauben wtr hiermit für alle diejenigen, welche

dcm durchfchttmlich fchr bedeutenden Grad pral>
tifchcr Anstclligkcit unsrer Mannschaft ano cigncr
Erfahrung kcnncn, dcn BcweiS geliefert zu haben,

daß cs auf dem angedeuteten Wege möglich ist/

den Rcknncn im gesetzlichen Minimum von 28 Ta-

gen felddienstfähig zu machen, so soll doch damit
nicht die Wünschbarkcit einer längeren Dauer der

Rekrurcnschulc inAbrcde gestellt werden. Man wird
sich unbedingt dazu verstehen müssen, sobald die

Idee, die gesanimte Infanterie mit einer besseren

Schießwaffe zu vcrfchen, sich verwirklicht/ weil
dann das Ziclfckicßcn ein bei weitem größeres

Quantum Zeit erfordert, als man bisher auf dic.
sen wichtigen Dienstzwcig vcrwcndcr hat.

II.

„Wie kann in Schulen und Wiederholungskur,
sen für praktische Anstelligkeir und größere
Selbstständigkeit von Offizieren und
Unteroffizieren Besseres geleistet werden, als dieß
gegenwärtig der Fall ist?"
Haben bisher die Schulen und WicderholungS,

kurse bezüglich der praktischen Anstclligkcit und
Selbstständigkeit dcr Offiziere und Unrel ofsiziere
nicht Vie Ergebnisse- geliefert/ wclchc trotz der tur-
zen Dauer dieser Kurse erwartet werden konnten/
so ist unter dcn Ursachen dieser unerfreulichen
Wahrnehmung tn erster Linie die betreffs dcr Ca.
dreö übliche Jnstruktionsweife, sowie die eigentliche

Stellung, welche dieselbe dcm Cadre anzuwei.
sen pstcgt, zn bezeichnen.

Eine Instruktion, welche übersieht, daß sie selbst

nur Mittel, nicht aber Zwcck scin soll, welche so.

wohl im Bereich des praktischen Unterrichtes wie
des inneren Dienstes und von Anfang bis zu Ende
der Schulen und Wicderholungskurse AUcS felbst
anordnen und felbst ausführen will, welche keine
stufenwcife Fortbildung deö Offiziers und Unter-

— 300 -
offiziers anstrebt, sondern — stetS nur die gelegentlich

der eidg. Inspektion auf dem Exerzirplatz zu

erringenden Triumphe im Auge — beflissen ist,
dieselben wie M'N-ionejten am Fädchcn zu leiten wird
immer in den erwähnten Beziehungen geringe Ne.
snltate erzielen.

Um Besseres zu leisten uud in ihre eigne

Stellung und Aufgabe während dcr Schulen und

WicdcrbolungSknrse richtig zu würdigen, muß sie

sich zuvörderst die Unterschiede klar machen, welche

zwischen diesen beiden Uebungen bestehen.

In die Schulen werden neu beförderte Ofstziere,
Unteroffiziere und Korporale kommandirt oder
folche, deren bisherige militärische Leistungen
auffallend mangelhaft gewefen find. Ucbcrdieß ist die

Mannfchaft durchgehendö neu uud foll hier ihre
militärische Ausbildung in allen Dienstzweigen bis

zur Feldtüchtigkcit erhalten. Um deßwillen stnd

die Schulen von bedeutend längerer Dauer, alS

die Wiedcrholungskursc; denn diese bezwecken nur,
wie schon ihr Name besagt, cinc Ncpctition dcS

bereits Erlernten. Ueberdicß sind die CadreS der
Schulbataillone aus Offizieren, Unteroffizieren und

Korporalen aller Bataillone — (und zwar, gemäß
dcn oben erwähnten Ursachen, von sehr verschic-
denen militärischen Bildungsgrade«) —

zusammengesetzt und anfänglich einander, wenigstens

zum Theil, vollständig fremd. Für die Wiedcrho,
lungSkurfc hingegen treten die betreffenden Ba-
taillonscadres schon mit fester organischer Gliede,
rung in den Dicnst. Auch ist bis auf einen ge-
wissen Punkt die Bekanntfchaft dcS Kommandanten
mit der militärischen Qualifikation seiner Offiziere
und diefer mit derjenigen der Unteroffiziere und
Korporale vorauszusetzen.

Hieraus ist im Allgemeinen die Folgerung zu

ziehen, daß die Instruktion während dcr Schulen
sowohl bezüglich des inneren DienstbetrtebS, wie
des praktischen Unterrichtes mehr tn den Vorder,
gründ zu treten und selbstthätiger einzugreifen hat,
als während der Wicderholnngökurse. Aber eine

rationelle Milizinstruktion wird felbst m den

Schulen und noch mehr in den WiedcrholungSkur-
fen diefes Eingreifen, diefe Selbstthätigkeit auf daS

eben nur nothwendige Minimum zu reduzircn
fuckcn, um dic Offiziere und Unteroffiziere mög-
liehst praktisch anstellig und selbststandig zu machen.

Wir glauben dieses nothwendige Minimum, auf
welches sich die Instruktion beschränken foli, bei

Behandlung dcS ersten Theils dcr vorliegenden
Frage fchon fo erschöpfend behandelt zu haben, daß

wir hier, um Wiederholungen zu vermeiden, im
Allgemeinen auf das bereits im I. Theil Gesagte
verweisen dürfen. Man wird sich erinnern, daß

wir bestrebt gewesen stnd, sofort mit Eintritt dcr
Cadres in die Rekrutenschule daö ganze innere
Dienstgctriebc denselben zu überlassen und ihnen
auch während der praktischen Uebungen möglichst
Gelegenheit zur selbständigen Führung dcr Truppe
zu gewähren. Daher beschränken wir uns hier nur
auf einige Andeutungen bezüglich derjenigen Re-
krutcnschulen, welche ntcht.in 28 aufcinanderfol-
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genben Sagen, fonbern — nad) oollenbetcr Bejtrfö-
inftruftion ber SJlannfcfeaft — in 18—20 Sagen
abgefealten werben.

Sn liefe (SJlititär-)Sdjulen rücft in ber SRegel

lai Sabre einige Sage oor ber SJlannfd)..ft ein

unb biefe wirb fofort bei ibrem Sintritt in Sdjut«
fompagnien formirt. Sie feat überbieß noch gar
feinen Unterridjt im Sornifterpacfen unb Äaput.
roflen erhalten. ©aber muß feier bie Snftvuftion,
weuigftenö wäferenb ber erften Scfeutwocfee,
in ben Obliegenljeiten beö inneren ©ienfteö (bem

$ugen unb SReinigen oon Saffett unb Sluörüftung/
bem Sornifterpacfen unb Äaputroüeti), unterridjt
tenb austreten. Slber eö ift batdmögtidjft unb fowie
lie SJlannfcfeaft in biefen Berricfetungen feinreü
efeende Sicherheit erlangte, nadj ben im I. Sfeeil
aufgefteüten ©ruttbfägen ju oerfaferen, b h. man
foü len SRefruten jwifefeen ber Sagwadje unb ber

^orgenfuppe wenigftenö eine Stunbe unb oor bem

SRacbmittagöauörücfen eine halbe Stunbe für biefe

AÜtäglid) wieberfet'retiben ©efdjäfte beö inneren
S)ienfteö überlaffen unb ben Offtjieren unb SBacfet-

meiftern oom Sag lie Beaufftcfetniung übertragen.
Tann ttnb wann oorjuuefemcnbe genaue Snfpef-

tionen leim Stuffteflen jum Sluörücfen feaben ben

Scfeulfommanbanten unb lie feöfeeren Snftfuftionö*
ttonöofftjierc ju überjeugen, ob lie Offtjiere oom

Sag iferc Scfenlbigfeit getfean ober nicht.
Sluf biefe SSBci'c wirb ber ©ienfteifer ber Offtjiere

unb Unterofftjiere in höherem ©rabe ange«

regt, baö Bewußtfein iferer Berantwortticfefeit teben-

biger erhalten werben, ali wenn wäferenb ber gan*
jenSctjuljeit Ue Sniiruftoren unb Unterinftruftoren
lai Tetail beö inneren ©ienfteö perfefeen unb ftd)

bii jumSJloment beö Sluöriicfenö niefet einen Slugenblicf

oon ben Untero'ftjieren unb SJtannfcfeaften ber
Äompagnie entfernen. Sind) gibt cö in bem inneren
©tenftberetdj eine SJlenge Borfommniffc, bereu

Erledigung ftbftftänbiaett Sntfcfeluß unb fetbüftändi-
geö handeln Scttenö der Oberen beanfprudjt. Ta*
bev wirb mau in fonfequenter ©urdjfuferung beö

©runbfageö, ben inneren ©ienftgang mögtichft balb
unb tnöglicfeft ooüftänbig ben Offtjieren unb.Unter-
offtjieren ju tiberlafFen, fdjon einen bebeutfamett

gortfdjritt jum Beffern erblicfen muffen.
Slucfe bejüglicb ber Slrt unb SBeife, wie lie praf>

tifefeen Uebungen loätjrenb ben SRtfrutenfcbulcn ein«

jurichien ftnb/ um bic Offtjiere unb Unterofftjiere
praftifd) anftelliger unb fetbftftänbiger ju machen,

fann feier auf Ut Srörterungen teö I. Sfeeitö Bejug

genommen werben SJian wirb auö bem doit
aufgefteüten ^tane erfefeen:

1. Tai lie Seit, während deren die Offtjiere,
Unterofftjiere und SJlauiifcfeaft burefe lie Sn-
•truftoren inftruirt und fommandirt werden,

nur auf lai unumgänglid) nötbige Ouantum
befd)ränft ift.

2. Tai niefet bloö für lie Offtjiere, fondern auefe

für lie Unterofftjter.e fcfeon am erften Sage

Äommanbirübungen angeordnet und tu älteren

Unterofftjiere jur Snftruftion der jüngeren
und der Äorporale oerwendet werden foüen.

I —

3. Tax) wahrend dreier Bormittagc die Äom*
pagnicn durch ifere £auptteute (unter tfeeit*

»eifer Stbwedjfetung berfelben mit den Ober-
unb Untertietttenantö) die $. unb Ä.-Scfettte
ju üben haben, ipierbei follen die Unterofftjiere
und Äorporale öfterö ifere ^täge ali güferer
wedjfeltt und felbft x^li 3ugödjcfö perwenbet
werden um niefet btoö fommanbiren, fonbern
aud) lie Sluöfübrung deö Äommandoö burefe

lit SJlauiifcfeaft überwadjen ju lernen.
4. Slucfe bic an den SRacfemittagen biefer Scfettf-

tage ootgefeferiebetten Uebtiugett beö teiefetett,
deö getbwaefe- unb SJlarfcfeftdjerfeeitöbienfteö
bat nunmefer die SJlannfcfeaft mögliefeft unter
den Befehlen iferer Offtjiere und Unterofftjiere

oorjttnefemeu. Tie fegterett foüen feier*
bei fctbftftändig ali Sfecfö fteiner Stbtfeeifun*

gen ober Patrouillen fungiren.
5. ©iefelben ©rundfäge find bii an'ö Snbe Ut

Sd)ute (für die Uebung ber Bataiüonöfcfeute
und der Sofafgcfcdjtc) jur ©eltung gebracht.

Sluch ift
6. während ber ganjen Scfeuljeit, fooiel atö

tfeunlicfe/ d. b. bii jum Beginn der Uebung
der Bataiüonöfd)iite auf einen angemeffenen
SBedjfef deö tfeeorctifdjen unb praftifefeen Un-
terrichtö Bebacht genommen unb jtt mögtiefe-
fter Srtjaltung der Slufmerffamfeit der Offtjiere

und ber Sruppe wiederum im Bereich ber
praftifchen Uebungen fetbft eine wofettbuenbe
Slbwccfefclung beö Ucbungögegenftanbeö (j.B.
Bormittagö: Äompagnie« ober Bataiüonö-
fdiitlc, SRadjmittagö: teiefeter oder getdwaefe-
dienft) üorgefeferieben.

gügen mir dem Slüem nod) die Bemerfung beii
daß ben befonberö fäfeig crfcbeiiundcn Offtjieren
burefe SRcfognoöjirungen und ©cfecfetöbcricfete ©e-
legcnfecit gegeben werden foü, ihr mititärifefeeö
Urthcit ju bilden, ihre Äenntniffe ju erweitern,
fo dürfte mit diefer SRefapitulation der fcfeon im
erften Sfeeit atiögefprocbeucn ©rundfäge jugteid)
der jweite Sfeeit der oortiegenden grage bejüglicb
der jweefmäßigeren Sinrichtuivt der Schulen für
oraftifefee Slnftetltgfeit und größere Selbftftänbigfeit

oon Offtjteren unt Unterofftjiercn erledigt
fein.

gür die SBiebcrbolungöfurfe rücft in der
SRegel juoördcrfl daö Sadre allein ein. SJian repe-
tire mit bemfelben prüfungöweife in der erften für
den tfecoraifdjen Unterriefet beftimmten SJlorgen-
ftunbe die Obticgenfeeiten der oetfefeiebenen ©rabe
im Bereich lei inneren ©ienfteö und feefeferänfe

ftefe im Uebrigen auf die allgemeine Ueberwacbung
deö ©ienftjweigeö, l. fe. man gewäfere den

Offtjieren und Unterofftjiercn ooüftänbig die ifenen

öermöge der organifefeen ©tieberung der Sruppe
jufommcnde Steüung mit aü, tferen Pflichten und
att iferer Berantwortticfefeit

SJian oerliere niefet foftbare Stunben mit einem
tfeeoretifefeen SRcpetirett ber $. und Ä.- und der
Bataiüottöfcfeuie. Ta bei liefen Sfeeorien nur daö

©edäcfetniß in Slnfprucfe genommen wird, fo er-
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getlden Tagen, sondern — nach vollendeter Bezirks.
Instruktion der Mannschaft — in 18—20 Tagen
abgehalten werden.

Jn diese lMilitärschulen rückt in der Regel
daö Cadre einige Tage vor der Mannschaft ein

und diese wird sofort bei ibrcm Eintritt in Schul-
kompagnien formirt. Sic hat überdieß noch gar
keinen Unterricht im Tornisterpacken und Kaput.
rollen erhalten. Dader muß hier die Instruktion/
wenigstens während dcr crstcn Schulwoche/
in den Obliegenheiten deö inneren Dienstes (dcm
Putzen und Reinigen von Waffen und Ausrüstung/
dcm Tornisterpacken und Kaputrollen), untcrrich.
tend au'treten. Aber cS ist baldmöglichst und sowie
die Mannschaft in Kiefen Verrichtungen hinreichende

Sicherheit erlangte, nach den im I. Theil
aufgestellten Grundfa'tzen zu verfahren/ d h. man
foll den Rekruten zwifchen der Tagwache und der

Morgemuppe wenigstens eine Stunde und vor dem

Nachmittagsausrücken eine halbe Stunde für diefe

alltäglich wiederkehrenden Gefchäfte des inneren
Dienstes überlassen und den Ofstzieren und Wacht,
meistern vom Tag die Beaufsichtigung übertragen.

Dann und wann vorzunehmende genaue Jnspek.
tioncn leim Aufstellen zum Ausrücken haben den

Schulkommandanten und die höheren Instruirions,
ttonsofstzierc zu überzeugen, ob die Ofstzierc vom
Tag ihre Schuldigkeit gethan odcr nicht.

Auf diese Wei'c wird der Diensteifer der Ofst-
ziere und Unteroffiziere in höherem Grade ange,
regt, das Bewußtfein ihrer Verantwortlichkeit lebendiger

erhalten werden, als wenn während der gan.
zen Schulzeit die Jn'iruktorcn und Unterinstruktoren
daS Detail des inneren Dienstes versehen und stch

bis zum Moment des Slusrückens nicht einen Augenblick

von den Untero'stziercn und Mannfchafren dcr
Kompagnie entfernen. Auch gibt eS in dem inneren
Dienstbereich eine Menge Vorkommnisse, deren

Erledigung s lbstständiacn Entschluß und selbständiges

Handeln Seitens der Oberen beansprucht. Da-
her wird man in konsequenter Durchführung deö

Grundsatzes, den inneren Dienstgang möglichst bald
und möglichst vollständig den Offizieren und.Unter-
Offizieren zu überlassen, schon einen bedeutsamen

Fortschritt zum Bessern erblicken müssen.

Auch bezüglich der Art und Weise, wie die
praktischen Uebungen während den Rekrutenschnlen
einzurichten find, um die Ofstziere und Unteroffiziere
praktisch anstelliger und selbstständiger zu machen,
kann hier auf die Erörterungen des l. Theils Bezug

genommen werden Man wird auS dem doit
aufgestellten Plane ersehen:

t. Daß die Zeit, während deren die Offiziere,
Unteroffiziere und Mannschaft durch die Jn-
ttruktoren instruirt und kommandirt werden,

nur auf das unumgänglich nöthige Quantum
beschränkt ist.

2. Daß nicht bloS für die Offiziere, sondern auch

für die Unteroffiziere schon am ersten Tage
Kommandirübuugcn angeordnet und dte älteren

Unteroffiziere zur Instruktion dcr jüngeren
und der Korporale verwendet werden follen.

3. Daß wahrend dreier Vormittage die
Kompagnien durch ihre Hauptleute (unter theil-
weiscr Abwechselung derselben mit den Ober-
und Unterlieutenams) die P. und K.-Schule
zu üben haben. Hierbei sollen die Unteroffiziere
und Korporale öfters ihre Plätze als Führer
wechfeln und selbst als ZugSchefs verwendet
werdcn um nicht blos kommandiren, sondern
auch die Ausführung deS Kommandos durch
die Mannfchaft überwachen zu lernen.

4. Auch die an dcn Nachmittagen diefer Schul-
tagc vo, geschriebenen Uebungen deö leichten,
deS Fcldwach. und MarschstcherycirödiensteS
hat nunmehr dic Mannschaft möglichst unter
den Befehlen ihrer Ofstziere und Unteroffiziere

vorzunehmen. Die letzteren follen hierbei

selbständig alö Chefs kleiner Abtheilungen

odcr Patrouillen fungiren.
6. Dieselben Grundfätzc stnd bis an'S Ende dcr

Schnle (für die Uebung dcr BataillonSfchule
und dcr Lokalgcfecbte) zm Geltung gebracht.

Auch ist

6. während der ganzen Schulzeit, soviel als
thunlich, d. h. biö zum Beginn der Uebung
der BaraillonSschule auf einen angemessenen

Wechsel dcS thcoretischen nnd praktischen
Unterrichts Bedacht genommen und zu möglichster

Erhaltung der Aufmerksamkeit der Ofstziere

und dcr Truppe wiederum im Bereich der
praktischen Uebungen selbst eine wohlthuende
Abwcchfelllng des UebungsgcgenstandeS (z.B.
VormittagS: Kompagnie, oder Bataillons,
schule, Nachmittags: leichter oder Feldwach-
dienst) vorgeschrieben.

Fügen wir dcm Allem noch die Bemerkung bei,
daß den besonders fähig erscheinenden Ofstzieren
durch Rekognoözirungen und Gefechtsberichte
Gelegenheit gegeben werden soll, ihr militärisches
Urtheil zu bilden, ihre Kenntnisse zu crweiteru,
fo dürfte mit dicfer Rekapitulation der fchon im
ersten Theil ausgesprochenen Grundsätze zugleich
dcr zweite Theil der vorliegenden Frage bezüglich
der zweckmäßigeren Einrichtull.g der Schulen für
praktische Anstclligkcit uud größere Selbstständigkeit

von Offizieren und Unteroffizieren erledigt
scin.

Für die Wiederholungskurse rückt in der
Regel zuvörderst daö Cadre allein cin. Man reperire

mit demselben prüfnngsweise in der ersten für
den theoretifchen Unterricht bestimmten Morgen-
stunde die Obliegenheiten der verfchiedenen Grade
im Bereich des inneren Dienstes und bcfchränke
stch im Ucbrigen auf dic allgemeine Überwachung
deö DienstzweigcS, d. h. man gewähre den

Ofstzieren und Unteroffizieren vollständig die ihnen
vermöge der organischen Gliederung dcr Truppe
zukommende Stellung mit all, lhrcn Pflichten und
all ihrer Verantwortlichkeit

Man verliere nicht kostbare Stunden mit einem

theoretifchen Repetircn der P. und K.- und der
BataillonSfchule. Da bei diefen Theorien nur das

Gedächtniß in Anfpruch genommen wird, fo er-
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müden fte auf Ue ©auer, ofene befonberen
praftifefeen Slugen ju gewähren. SJian übe die für die

getdtücfetigfctt der Sruppe bcbetttuttgöooüftcti Sir

tifel biefer Schufen, welche daö SReglement felbft
(f. einleitende Bemerfungen jur Bataiüonöfdjulc)
anfüfert, praftifcb (mit Schnüren) und grüüblich

und durcheile niefet im gluge den ganjen
Umfang diefer Schulen, (ipierüber hat eine furje
SKcrjirbiöpofttion, wie fte fcfeon im I. Sfeeit

erwähnt worben, daö SRötbige feftjufteüen.)
Sluf diefe SBeife werden fpäter bei den Uebungen

mit der SJlannfcfeaft die Offtjiere und
Unterofftjiere ihre Obliegenheiten atö Sfeefö und güferer

gut ju erfüüett im Stanbe fein.
©ie für den tfeeoretifefeen Unterriefet ju erübri-

genbe 3cit oerwenbe man oorjugöwcife jur SBie«

cerfeofting deö gelbwachbienfteö und fuefee die Of«

fijiere und Unterofftjiere mit biefem wichtigen
©ienftjweige mehr und mehr »ertraut ju machen.

SBenigftenö einen halben Sag jebeö SBicberfeolungö'

furfcö foüte der praftifefeen Uebung beffelben

gewidmet werden.
Bei dem Sinrücfen der SJiannfchaft foll die

Snftruftion ebenfaüö nicht felbftfeanfectnb in die Sin»
riefetang beö inneren ©ienfteö ber Äompagnien
eingreifen, fonbern ft.h nur überwaefeenb herbat-
ten. Sind) die praftifebe Uebung der SJiann fdjaft
burd) Snftruftorcti im Bereich ber Solbaten- unt
B. und Ä. Scfeule ift auf etwa einen halben Sag

ju befeferänfen. SBeiterfein foü fte mögtiefeft burd)
Offtjiere fetbft fommanbirt werden.

Sn folgerechter ©urebfübrung der gelegentlich
beö. SRefrutenunterricfeteö entwirfeiten ©runbfäge
oerlangen wir auch feier, lai bem Soldaten eine

Stunde jwifefeen der Sagwacfee und SJloraenfuppe

jum Bugen it. f. w. unter Slufficbt der Offtjiere
und SBacfetmcifter oom Sag überlaffen werde. Sft
feie Sagwaefee l25, fo wäre atfo die Seit Pon 5—6
in diefer SBeife ju oerwenben. Bon 6—7 (d. fe. bii
jur SJlorgenfuppe) feat dann eine Stunde tfeeore-

tifefeer Unterridjt (namentlicfe SBieocrfeotung ber

Scfeildwacfeobliegenljeiten im geldwacfe- und B3acfe-

dienfte) ju erfolgen.
SBäferenb der SBtederbolungöfurfe'fann oon einem

jwifchen die praftifefeen Uebungen einjufefeiebenben
tfeeorettfefeen Unterridjt abgefeben werben, ©agegen
foü auefe hier in deu praftifefeen Uebungen ein an*
gemeffener SSecfefet eintreten. So wären j. B. bic
Bormittage den Schulen, die SRacfemittage dem

teiefeten und getdwad)dtenite, fo wie dem SJlarfch

mit Sicfeerfeeitötrupp ju widmen.
Sm Bereich diefer praftifefeen Uebungen feat ftd)

bann lk rationeüe Seitung beö Äurfeö ganj
befonberö ju betfeätigeu. ipicr foü fte den SBettetfer
jwifefeen den Äompagniecfeefö anjuregen fuefeen, der
Befähigung, bem Sfergeij der Offtjiere ©elegenfeeit

geben ftefe ju betfeätigeu. Spejieüe Slufträge
an bie Äompagniecfeefö, j. B. fetbftftänbige Sluöwabl

ber für die SluffteUung einer gelbwacfee und
iferer Borwacfeen geeignetften Bunfte, Beurtfeeilung
über die etwa erforderliche Sabt oon Scfeildwacfeen

jtt gehöriger Beobachtung einer Serrainftrecfc bei

Sag unb bti Macht, Slngabc der bei einem Slngriff
der Borpoften auö diefer oder jetter SRicbtung ju
ergreifenden SJlaßregcln u. f. to. foüen biefeti ©e-
legcnfeeit geben, naefe eignem Srmeffeu ju urtfeei-
len unb iferen militärifchen Bticf ju fcfeärfen.

Sluf diefe SBeife wirb, wenigftenö für die
Offtjiere, ber SBieberfeolungöfurö juglcicb jum gort*
bileungöunterricfet.

SBäfercnb der SBicdcrfeolungöfurfc der Sluöjüger-
batatilone foü womögliefe ein ganjer Sag für eine
größere SJlarfch. und ©cfedjtöübung beftimmt werden,

©agegen ift cö bei der furjen ©auer der SRe*

feroebataitlonöfurfe jrortfmäßig, in jebem %abve
einen ©ienftjweig ganj befonberö jum ©egenftanb
ber Uebungen ju machen und diefen dann um fo

gründlicher ju betreiben. So fonnte j. B. in dem
einen Safere die Äompagnie. und Bataiüonöfcfeute,
in dem andern der geldwacfedienft bebanMt unb
hiermit planmäßig abgeioecfefett werden.

©iefe Slndcutungcu werden über Ue jwccfmäßi«
gerc Sinriebtung ber SBicdcrfeolungöfurfc feinrei-
efeenden Sluffcfetuß gewähren.

Slber die erörterten Uebelftände ber biöberigcn
Snftrttftionöiveife find eö nid)t aüein, welchen bic
geringe gördeiung der praftifefeen Slnftcüigfeit unb

Setbftftändigfeit der Offtjiere und Unterofftjiere
jusufefereibeu ift. Bielmefer muffen ali weitere
£>emmniffe in diefer Bejiefeung erwähnt werden:

i. ©ie biöherige Seltenheit größerer
Sruppenjufammenjüge. ©a deren 3»ctf-
mäßigfeit neuerdingö allgemein anerfannt ift, fo

bedarf eö feier feineö befonberen 9tact>nu'ifcö iferer
hohen Bedeutung für die praftifefee Slnftcüigfeit
ber SJlititärö aüer ©rade.

Slber cö ift abgefefeen oon ben größeren eibg.
Sruppenübungen jebenfaflö wünfefebar, daß die
Äantone, welcfee mehrere Batatüone Sluöjug und
Stefcroe fteüen, deren SBiederfeotungöfurfe wenigftenö
tnnerfeatb einiger Safere einmal jufammen abhatten

laffen. ©ie Übung cincö einjelnen Bataiüonö
fann nimmermehr den Offtjieren und Untcrofftjiercn

ein anfefeautiefeeö Bild oon den Bewegungen
deö Bataillonö in der Brigade, dem Berfeältniß
deö Sfeeilö jum ©anjen, gewähren. Slud) bie ©e-
fecfetöübungcn beö einjelnen (bierfür in jwei Sfeeile

getfeeitten) Bataiflonö muffen auf die ©auer wegen

der Schwäche der Slbtbeilungen an einer ge*

wiffen SinfÖrmigfeit leiden, la fte ftefe nur auf
Sofalgefecfete pott geringerer Sluödefenung ju er*

finden oermö'gen.

2. ©ie Safereöjeit, in welcher hier unb
la die SBiederfeotungöfurfe abgefealten
werben. Setbft in den Äantonen mit nur einem

oder einigen Bataillonen Äontingentöftärfe nimmt
man bie Äurfe während beö Sommerö, l. fe. ju
einer 3eit oor, wo die gruefet noch auf bem getde

ift, die SBicfcn niefet betreten werben dürfen. £ier-
durd) entftefetber große, gewichtige 9tacfetfeeil,
daß die praftifefeen Uebungen faft auöfcfeltcßltcb auf
den Sserjirptag befeferänft find, daß pon einem

SJtanöoriren deö Bataiüonö außerhalb beffelben,

oon einer dem Serrain gemäß ju nehmenden Bor*
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müden sie auf dic Daucr. ohne befonderen prak.
tifchen Nutzen zu gewähren. Man übe die für die

Feldtüchtigkcil der Truppe bedeutungsvollsten Ar
tikel diefer Schulen/ welche das Reglement felbst

(f. einleitende' Bemerkungen zur BataillonSfchule)
anführl/ praktisch (mit Schnüren) und gründ,
lich und durcheile nicht im Fluge den ganzen
Umfang dieser Schulen. (Hierüber hat eine kurze

ExcrzirdiSposition, wie stc fchon im I. Theil er.
wähnt worden, das Nötbigc festzustellen.)

Auf diefc Weist werden fpäter bei dcn Ucbun-

gcn mit dcr Mannfchaft die Ofstziere und
Unteroffiziere ihre Obliegenheiten alS Chefs und Führer
gut zu erfüllen un Stande fein.

Die für dcn theoretifchen Unterricht zu erübrigende

Zeit verwende man vorzugsweise zur Wie-
derholung dcS FeldwachdiensteS und fuchc die Of.
fiziere und Unteroffiziere mit diefem wichtigen
Dienstzweige mehr und mehr vertraut zu machen.

Wenigstens einen halben Tag jedes WicderholungS-
kurfeS follte der praktifchen Uebung desselben ge.
widmet werden.

Bei dem Emrücken der Mannfchaft foll die In.
struktion ebenfalls nicht felbsthandelnd in die

Einrichtung dcS inneren Dienstes der Kompagnien
eingreifen, fondern stch nur überwachend verhalten.

Auch die praktifchc Uebung der Mannfchaft
durch Justruktoren im Bereich der Soldaten, und

P. und K. Schule ist auf etwa einen halben Tag
zu beschränken. Weiterhin foll ste möglichst durch
Offiziere felbst kommandirt werden.

Jn folgerechter Durchführung der gelegentlich
deS RckrutenunterrichtcS entwickelten Grundfätzc
verlangen wir auch hier, daß dcm Soldaten eine

Stunde zwifchen dcr Tagwache und Morgenfuppc
zum Putzen u. f. w. unter Aufsicht der Offiziere
und Wachtmeister vom Tag überlassen werde. Jst
die Tagwache ' 26, fo wäre alfo die Zeil von 6—6
in diefer Weife zu verwenden. Von 6—7 (d. h. bis

zur Morgenfuppe) hat dann eine Stunde theoretischer

Unterricht (namentlich Wiederholung der

Schildwachoblicgcnheiten im Fcldwach- und Wach,
dienste) zu erfolgen.

Während dcr Wlcdcrholung6kurf<kann von einem

zwifchen die praktifchen Uebungen einzufchicbenden
theoretischen Unterricht abgesehen werdcn. Dagegen
soll auch hier in den praktifchen Uebungen ein an.
gemessener Wechfel eintreten. So wären z. B. die

Vormittage dcn Schulen, dic Nachmittage dem

leichten und Feldwachdienfte, fo wie dcm Marfch
mit SicherheitStrupp zu widmen.

Jm Bereich diefer praktifchen Uebungen hat sich

dann die rationelle Leitung dcs KurfeS ganz
befonders zu bethätigen. Hier foll sie den Wetteifer
zwifchen den Kompagniechcfs anzuregen fucheu/ der
Befähigung/ dem Ehrgeiz der Offiziere Gelegenheit

geben sich zu bethätigen. Spezielle Aufträge
an die Kompagniechefs/ z. B. fclbstständige Auswahl

der für die Aufstellung einer Feldwache und
ihrer Vorwachen geeignetsten Punkte, Beurtheilung
übcr dic etwa erforderliche Zahl von Schildwachen
zu gehöriger Beobachtung einer Terrainstrccke bei

Tag und bci Nacht, Angabe dcr bci einem Angriff
der Vorposten aus diefer oder jener Richtung zu

ergreifenden Maßregeln u. f. w. follen diefen Ge.
lcgcnheit geben, nach eignem Ermessen zu urthei.
len und ihren militärifchcn Blick zu schärfen.

Auf diefe Weife wird, wenigstens für die Offi-
ziere, dcr WtederholungSkurS zugleich zum Fort-
bildungSuntcrricht.

Während dcr WicdcrholungSkurfc der AuSzügcr-
bataillone soll womöglich cin ganzer Tag für cine
größere Marfch. und Gefechtsübung bestimmt wer.
den. Dagegen ist cö bei dcr kurzen Dauer der Rc-
scrvcbataillonStursc zweckmäßig, in jedem Jahre
einen Dienstzwcig ganz besonders zum Gegenstand
dcr Uebuugcn zu machen und diesen dann um so

gründlicher zu betreiben. So könnte z. B. in dem
einen Jahre die Kompagnie, und Bataillonsschule'
in dcm andcrn der Feldwachdicust behandelt und
hiermit planmäßig abgewechselt werden.

Diese Andeutungen werden übcr die zwcckmäßi.

gerc Einrichtung dcr WiedcrholungSkurse hinrei.
chcnden Ausschluß gewähren.

Aber die erörterten Uebclstände der bisherigen
Jnstruktionsweisc sind es nicht allein, welchen die

geringe Förde,ung dcr praktischen Anstelligkcit und

Selbstständigkeit der Offiziere und Unteroffiziere
zuzufchrciben ist. Vielmehr müssen als weitere
Hemmnisse in dieser Beziehung erwähnt werden:

1. Die bisherige Seltenheit größerer
Truppenzufammenzüge. Da deren Zweck.
Mäßigkeit neuerdings allgemein anerkannt ist, fo

bedarf cö hier keines befonderen Nachweifes ihrer
hohen Bedeutung für die praktische AnstelUgteit
dcr Militärs aller Grade.

Aber cö ist abgesehen von den größeren eidg.
Truppenübungen jedenfalls wünschbar. daß die
Kantone, welche mehrere Bataillone AuSzug und Rc-
scrvc stellen, deren WicderholungSkurse wenigstens
innerhalb einiger Jahre einmal zusammen abhalten

lassen. Die Übung cincS einzelnen Bataillons
kann nimmermehr den Offizieren und Unteroffi-
zieren ein anschauliches Bild von den Bewegungen
des Bataillons in der Brigade, dem Verhältniß
des Theils zum Ganzen, gewähren. Auch die
Gefechtsübungen dcS einzelnen (hierfür in zwei Theile
getheilten) Bataillons müssen auf die Dauer we-

gen dcr Schwäche der Abtheilungen an einer
gewissen Einförmigkeit leiden, da sie sich nur auf
Lokalgefechte von gcringcrcr Ausdehnung zn
erstrecken vermögen.

2. Die Jahreszeit, in welcher hier und
da die WiedcrholungSkurfc abgehalten
werden. Selbst in den Kantonen mit nur einem

odcr einigen Bataillonen KontingentSstärke nimmt
man dic Kurse während des Sommers, d. h. zu

einer Zeit vor, wo die Frucht noch auf dem Felde
ist, die Wiesen nicht betreten werdcn dürfen. Hier,
durch entsteht der große, gewichtige Nachtheil,
daß die praktischen Uebungen fast ausschließlich auf
den Excrzirplatz beschränkt sind, daß von einem

Manövrircn dcS Bataillons außerhalb desselben,

von einer dcm Terrain gemäß zu nehmenden Vor-
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poftenauffteüung, oon einer wirflicfeen Uebung deö

SJtarfcbftcfeerfeeitödiettfteö niefet Ue SRede fein fann.
©urch den nothdürftig auf dem Sgerjirptag anju-
greifenben form eüen Sheit der tegteren wichtigen

©ienftjwcige werden die begriffe der Offtjiere,
Unterofftjiere und Solbaten mehr oerwirrt, alö

berichtigt und geläutert, ©eßfeatb follen bic SBie-

derfeotuitgöfurfe möglicbft im iperfeft abgefeal-

ten werden, wo man mit bem Bataillon die Straßen

oertaffen und querfetbetn marfd)iren darf, ofene

fofort dem ©efpenft der Sanbentfcfeädigung ju be*

gegnen.
SRur für die Scfeule ift daö grübjabr aui den

früher erörterten ©runden, die geetgnctfte Seit.

„ Um übrigenö bic Sruppe bejüglicb deö Berfeal-
tenö im Kantonnement eine für die praftifebe Sin*

ftefligfeit berfelben im getde durefeauö nidjt bebeu-

tungötofe Srfaferung madjen ju taffen, follten die

Äurfe der Bataillone wenigftenö oon Seit ju 3cit
einmal niefet in ber Äaferne, fonbern auf bem Saude

in Äantonnementö abgefealten werden.

3. ©aö im Berg leid) mit der ganjen
©auer deö Äurfcö oerbältnißmäßig große
Ouantum Seit, welcfeeö in der SRegel die
eibg. Snfpeftion beanfpruefet:

Sn diefer öinftefet genüge eö, den SButifcfe

auöjufprecben, daß der betreffende eidg. Snfpeftor
durd) fein Srfcfecinen den Unterriefet fo wenig alö

mögtiefe beeinträchtige und — faüö er nidjt erft

am legten Sag beö Äurfeö ftch einfteüt — ftefe

begnüge, den oon ber Sruppe naefe dem Unterricfetß-
planoorjuuefemcnden Uebungen beijuwohnen, welcfee

ifem immerbin ein Unheil über deren Seiftungen
oerftatten

SBenn näcfeftdem aüer Orten die eig. Snfpeftion
oon der Slnftdjt auögefet, daß fte SJtitijen oor ftefe

feat, die für den Ärieg und nur für den Ärieg
auögcbitbet werden; wenn fie daher ihr Slugenmerf

porjugöwetfe den ©egetiftändeti juwendet, welche

für die geldtücfetigfeit der Sruppe pon Bedeutung

find; toettn fte bie SJlitijbataiüone niefet btos auf
bem Sscrjirptag mutiert, fondern m oerfcbiebenem

Scrrain manöoriren läßt; wenn fte bei der Hebung
deö Borpoftentienfteö bent Äommanbanten unb den

Äompagniechefö durdj angemeffene Slufträge (j. B.
felbftftänbige Sluöwabl oon Slufftefluiigennach SJlaß-

gabe einer allgemeinen Suppofttion) ©elegenfeeit

gibt, ifere mititärifefee Südjtigfeit ju betfeättgen,

fo wird fte in witffamftcr SBeife daö Sferige jur
görderung der praftifefeen Slnftcüigfeit und Sctbft-
ftänbigf eit der Offtjiere uttb Unterofftjiere beitragen.

Beantwortung her ^retöfrage be* borftanbeö

her eibgenöffifefen 3RUitärßefettfchaft
non &errn «©berfl Brugger.

„SBie ift im Slügcmeinen der Unterricht der Sn-
fanterierefruten einjutfeeilen. und wie foü berfelbe
befdjaffett fein, wenn ber SRefrut im gefeglicbeti
SÖtintmum oon 28 Sagen fetddicnftfäfeig werden

foll? SBie fann ferner in Schulen und SBieber¬

boIungöfurfcn für praftifefee Slnfteüigfeit und
größere Selbftftändigfeit oon Offtjieren und
Untcrofftjiercn Bcffercö geleiftet werden/ atö bieö
gegenwärtig der %aü ift?"

©iefe ftragc jerfällt in jwei Sfeeile:

t. SBie fann in Seit oon 28 Sagen ein SRefrut

felddienftfäfeig gemaefet werden? und
2. SBie läßt ftefe der Unterricht der Offtjiere

und Unterofftjiere ocrooüfommnen?

A. aügemeine Betrachtungen.

SBir fealten namentlidj die erfte grage für eine

widjtige, und die SReatiftrung der durch biefelbe

aufgefteüten gorberung für fefer fdjwierig. SBoju
in allen Staaten SJlonate oenoendet werden, foüen

in der Scfewcij Soeben genügen, ©ie SJtb'gtidjfeit

daju fdjeint unö nur dann oorfeanden, wenn

t) ©er SJtititäraeift im ganjen Bolfe durch aüe

paffenden SJttttet erweeft, perbreitet und
erhalten wird; wenn die febweij. Sugend fchon

früh durch gpmnaftifcfee unb mititärifefee Uebungen

gefräftigt, geiftig und forperlicfe gewandt
und rüftig herangebildet wird.

2) SBenn die Unterriehtöfädjcr auf daö für ben

Ärieg SRotljwcnbige und Swecfmäßige redujirt
werden.

3) SBenn die Unterrichtömctfeode — in Slbwei-

ebung oon der Bcbanterie und dem Barade-
i & jeug ftebender ipeere — nur dahin jielt, Sol¬

daten ju bilden, die, oon iferer wichtigen
^luf(\abe durchdrungen, mit freudigem
Bewußtfein ifere fefeweren Bfticfetcn erfüllen,

Su Bejug auf die etile grage ift die

Beantwortung folgender Borfragc für die Slrt ber Sr*
tfeeitung deö SRefrutenunterricbtö oou wefentlicfeem

Sinftttß :

Soü berfelbe in den Bejirfen oder in einer

Stadt (©arnifon) Statt finden?
©ie Slbfealtung beö SRefrutenunterricbtö in den

Bejirfen, juerft flaffenweife, dann burch Äonjen*
trirung in Äompagnien und jutegt tn Bataiüone
in Berbinbung mit ben entfpreefeenden Sadreö

— nach der finnigen und rationellen SBeife, wk
%cvv SRüftow bicfclbe in feinem SBerfe „die Orga*
nifation der $eere" im 7. Äapitel fo ftar*und
trefftidj dargeftcllt feat — gewährt folgende wefentlidje

Bortbeile:
a. ©iefe Slrt der Sgaerung — in Barafen ober

aud) in engen Äantonnementen — entfpriefet

den Sagen und Berfeältniffcn deö Äriegeö beffer

ali ©arnifonen.
b. ©ic Soolutionen und oerfebiedenen ©efechtö-

oerhättniffe fönnen leichter auf daö Serraitt
in feinen mannigfaltigen gormen angewandt

werden (bei jweefmäßiger Sluöwabl der Sagcr-

orte), atö in ©arnifonen, in ipauptftäbten/
deren Umgebungen gewöhnlich ftarf fultipirt
ftnb.

c. ©er junge Soldat findet weit oott ©arnifonö-
ftädten weniger 3erllreuungen, lebt folglich
mehr feinem ©ienfte.

303 -
Postenaufstellung, von einer wirklichen Ucbung dcS

MarfchstcherheitSdienstcS uicht die Rede fein kann.

Durch den nothdürftig auf dcm Exerzirplatz anzu.
greifenden formellen Theil dcr letzteren wichtigen

Dienstzwcige werden dic Begriffe der Ofstziere,

Unterofstziere und Soldaten mehr verwirrt/ alö

berichtigt und geläutert. Deßhalb follen die Wic-
derholungskurse möglichst <m Herbst abgehal.

ten werde»/ wo man mit dem Bataillon die Straßen

verlassen und querfeldein marfchiren darf/ ohne

foforr dem Gespenst dcr Landentschädigung zu

begegnen.

Nur für die Schule ist daö Frühjahr aus den

früher erörterten Gründen/ die geeignetste Zelt.
Um übrigens die Truppe bezüglich deS Verhal.

tcnS im Kautonnemcnt eine für die praktische An-
stelligkcit derselben im Felde durchaus nicht
bedeutungslose Erfahrung machen zu lassen, sollten die

Kurse dcr Bataillone wenigstens von Zeit zu Zeit
einmal nicht in der Kaserne, sondern auf dem Lande

in KantonnemcntS abgehalten werden.

3. DaS im Vergleich mit der ganzen
Dauer des KurfcS verbältnißmäßtg große
Quantum Zeit/ welches in der Regel die
eidg. Inspektion beansprucht:

Jn dieser Hinstcht genüge eS/ den Wunsch aus,
zusprechen, daß dcr betreffende eidg. Inspektor
durch scin Erscheinen den Unterricht so wenig alö

möglich beeinträchtige und — falls cr nicht erst

am letzten Tag deS KurfeS sieb einstellt — stch

begnüge, den von dcr Truppe nach dcm Unterrichts,
plan vorzunehmenden Uebungen beizuwohnen, welche

ihm immerhin cin Urtheil über deren Leistungen

verstatten
Wenn nächstdem aller Orten die eig. Inspektion

von der Anstchr ausgeht, daß stc Milizen vor stch

hat, die für dcn Krieg und nur für den Krieg
ausgebildet werden; wenn stc daher ihr Augenmerk

vorzugsweise dcn Gegenständen zuwendet, welche

für die Feldtüchtigkcit der Truppe von Bedeutung
stnd; wenn ste die Milizbalaillone nichc blos auf
dem Excrzirplay mustert, sondern in verschiedenem

Terrain manövliren laßt; wenn ste bei der Uebung
deS VorpostcndiensteS dem Kommandanten uud den

Kompagniechefö durch angemessene Aufträge (z. B.
felbstständige AuSwabl vou Aufstellungen nach Maß.
gäbe cincr allgemeinen Supposition) Gelegenhcii

gibt, ihre militärische Tüchtigkeit zu bethätigen,
so wird ste in wirksamster Weise das Ihrige zur
Förderung der praktischen Anstclligkeit und Selbst,
ständigkeit der Ofstziere und Unterofstziere beitragen.

Beantwortung der Preisfrage deö Borstandes

der eidgenössischen Militärgesellschaft
von Herrn Oberst Brugger.

„Wie ist im Allgemeinen der Unterricht der Jn-
fanterierekruten einzutheilen und wie soll derselbe

beschaffen fein/ wenn der Rekrut im gesetzlichen

Minimum von 28 Tagen felddienstfähig werden

foll? Wie kann ferner in Schulen und Wieder-

holungskurscn für praktische Anstelligkcit und
größere Selbstständigkeit von Offizieren und Unter-
offizieren Besseres geleistet werden, als dies
gegenwärtig der Fall ist?"

Diefe ^ragc zerfällt in zwei Theile:
1. Wie kann in Zcit von 28 Tagen cin Rckrut

fclddienstfähig gemacht werdcn? und
2. Wie läßt stch dcr Unterricht der Offiziere

und Unteroffiziere vervollkommnen?

Allgemeine Betrachtungen.

Wir halten namentlich dic erste Frage für eine

wichtige, und die Realistrung dcr durch diefelbe

aufgcstclltcn Fordcrung für fchr fchwierig. Wozu
in allen Staaten Monate verwendet werden, follen
in der Schweiz Wochen genügen. Die Möglichkeit
dazu fcheint unS nnr dann vorhanden, wenn

1) Der Milirärgeist im ganzen Volke durch alle

passenden Mittel erweckt/ verbreitet und er-

haltcu wird; wenn die schweiz. Jugend fchon

früh durch gymnastische und militärische Uebun-

gen gekräftigt, geistig und körperlich gewandt
und rüstig herangebildet wird.

2) Wenn dic Unterrichtsfächer auf das für dcn

Krieg Nothwendige uud Zweckmäßige reduzirt
werdcn.

3) Wenn die Unterrichtsmethode — in Abwei.
chung von dcr Pedanterie und dcm Parade-
zeug stehender Heere — nnr dahin zielt/ Sol¬
daten zu bilden, die, von ihrer Wichligen
Aufgabe durchdrungen, mit freudigem Be-
wußtscin ihre schweren Pflichten erfüllen.

In Bezug auf dic erste Frage ist die Beant.
wortung folgender Vorfrage für die Art der Er-
theilung deS Rckrutenunterrichts von wefentlichem

Einfluß:
Soll derselbe in den Bezirken oder in einer

Stadt (Garnison) Statt finden?
Die Abhaltung des Rckrutenunterrichts in den

Bezirken, zuerst klassenweise, dann durch Konzen-

trirung in Kompagnien und zuletzt tn Bataillone
in Verbindung mit den entsprechenden CadreS

— nach der finnigen und rationellen Weise, wie

Herr Rüstow dieselbe in seinem Werke „die
Organisation der Heere" im 7. Kapitel so klar'und
trefflich dargestellt hat — gewährt folgende wefcnt.
liche Vortheile:

s. Diese Art der Lgaerung — in Barakcn oder

auch in engen Kantonnemcnlcn — entspricht
den Lagen und Verhältnissen dcS Krieges besser

alS Garnisonen,
b. Die Evolutionen und verschiedenen GefechtS.

Verhältnisse können leichter auf daö Terrain
in feinen mannigfaltigen Formen angewandt

werdcn (bei zweckmäßiger Auswahl der Lagerorte),

alö in Garnisonen, in Hauptstädten/

deren Umgebungen gewöhnlich stark kultivirt
find.

o. Der junge Soldat findet weit von GarnisonS-

städten weniger Zerstreuungen, lebt folglich
mehr feinem Dienste.
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